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«Psst!» als Alternative zum Patent

Eine Erfindung muss man schützen, sollen nicht andere die Mühen des Erfindens einfach ausnützen. Man kann sie entweder patentieren oder darüber schweigen. In der Schweizer Biotechbranche werden beide Strategien verfolgt – etwa je zur Hälfte.

In der Biotech-, der Medizinaltechnik- und in geringerem Masse in der Pharmabranche werden Erfindungen von Fall zu Fall entweder patentiert oder geheim gehalten. Der Vorteil der Geheimhaltung liegt auf der Hand: So bleibt die Erfindung der Konkurrenz verborgen und damit vor Kopierern geschützt. Es fallen zudem keine Kosten an für Patentanmeldung, Patentbewirtschaftung und auch nicht für allfällige Patentstreitereien, die zwar selten sind, aber rasch sehr teuer werden. Für viele Biotechunternehmen ist Geheimhaltung deshalb ebenso wichtig wie Patente, wenn nicht sogar wichtiger, wie eine Umfrage des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) in Bern mit Schweizer Biotechfirmen und Forschungsinstituten vor einigen Jahren bestätigte.

Diese Erkenntnis ist insofern überraschend, als Geheimhaltung eher bei Produkten mit einer kurzen Lebensdauer angewendet wird; in der IT-Branche zum Beispiel, wo eine Software innerhalb kurzer Zeit oft veraltet ist und von einem neuen Produkt abgelöst wird. Ein Patent würde da keinen Sinn machen. Die Biotechbranche kennt jedoch eher lange Lebenszyklen. Viele Medikamente sind jahrelang auf dem Markt und davor braucht es zehn und mehr Jahre, bis ein Wirkstoff als Medikament die Martkzulassung erhält. 

Geheimhaltung macht aber nur Sinn, wenn etwas wirklich geheim gehalten werden kann. Dies ist beispielsweise möglich bei einem neuen Herstellungsverfahren. Hier muss der Erfinder nur dafür sorgen, dass die Mitarbeiter das Verfahren nicht preisgeben. Bei einem neuen Medikament ist dies aber nicht möglich. Wird es einmal in klinischen Versuchen getestet, ist es für die Konkurrenz ein Leichtes, den Inhalt eines Medikamentes zu analysieren und zu kopieren. 

Ohne Patentschutz auf ein Medikament wäre ein Szenario möglich, das für Pharma- und Biotechfirmen den blanken Horror darstellen würde: Ein neues Medikament würde über viele Jahre hinweg erforscht und entwickelt, danach auch in aufwändigen klinischen Versuchen an Patienten getestet. Und wenn es die Zulassung endlich erhält, kommt schon die Konkurrenz mit dem gleichen Produkt auf den Markt. Die Forschungs- und Entwicklungskosten, die sich in der Regel auf rund eine Milliarde Franken für ein neues Medikament belaufen, wären dann für die Katz gewesen. Oder anders gesagt: Ohne Patentschutz gibt es keine neuen Medikamente. 

So müssen auch Biotechbetriebe abwägen zwischen Patentierung und Geheimhaltung. «Die Untersuchung des IGE hat gezeigt, dass viele Biotechunternehmen von beidem  – Patentierung und Geheimhaltung – Gebrauch machen. Für welchen Weg sie sich im Einzelfall entscheiden, ist eine Frage der Strategie», so Nikolaus Thumm vom IGE, der die Umfrage verfasst hat. Das will heissen, dass sich die Unternehmen bei gewissen Produkten für ein Patent entscheiden, bei anderen für eine Geheimhaltung. 

Es zeigt sich denn auch, dass Herstellungsverfahren eher geheim gehalten werden. Die Anleitung zum Herstellen einer Substanz ist einfach zu kopieren und es ist schwer nachzuweisen, dass ein Konkurrent sie kopiert hat; dazu müsste man fast Werkspionage betreiben, um dies zu beweisen. Deshalb wird oft eher das Produkt selbst patentiert als die Verfahren zu dessen Herstellung.

Geheimhaltung bringt Zeitvorteil

Geheimhaltung wird meist auch dann bevorzugt, wenn es darum geht, einen Zeitvorteil zu erringen, um schliesslich als Erster auf dem Markt zu sein. Auf diese Weise können die Forscher einen Wirkstoff so weit entwickeln, dass die Konkurrenz keine Chance hat, den Vorsprung kurzfristig wettzumachen. Und Geheimhaltung kann auch in gewissen Ländern der bessere Weg sein: China zum Beispiel besitzt zwar ein modernes Patentrecht; die Behörden gehen aber Verstössen kaum nach. «Gewisse Technologien werden in China besser überhaupt nicht patentiert, denn unter Umständen ist Geheimhaltung der bessere Schutz als der Rechtsschutz», schreiben Max von Zedtwitz und Felicia Fay, beides Kenner des chinesischen Wirtschaftssystems, in einer Anleitung zu «Business in China» im Fachjournal «io new management».

Ob geheim halten oder nicht, ist jedoch nicht nur eine Frage der Strategie, sondern auch der Grösse eines Unternehmens. Verallgemeinernd kann man sagen, dass kleine Biotechfirmen eher auf Geheimhaltung, grosse Firmen eher auf Patente setzen. «Grosse Firmen haben die notwendige Expertise für den Umgang mit Patenten; kleineren Firmen fehlt diese oftmals», nennt Nikolaus Thumm vom IGE einen der Gründe für diese Tatsache. Gerade bei kleinen Firmen könnten Patente jedoch oftmals ein sehr starkes Instrument für die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen sein. 

Die Geheimhaltung hat zudem einige gewichtige Nachteile: Stets besteht die Gefahr, dass ein Mitarbeiter, der zur Konkurrenz wechselt, das Geheimnis mitnimmt und verwendet. Kopiert jemand die Erfindung, indem er das Original einfach nachbaut, so hat der Originalhersteller keine Möglichkeiten, sich dagegen juristisch zur Wehr zu setzen. Macht jemand gar die gleiche Erfindung und patentiert sie, dann kann der Originalhersteller seine Erfindung nicht einmal mehr selber verwenden. «Geheimhaltung kann eine gefährliche Sache sein», sagt deshalb Eric Notegen, Leiter der Patentabteilung von Roche: «Wir bevorzugen meist die Patentierung.» Wer auf Geheimhaltung setzt, verzichtet auch auf die Chance, im Rahmen von Marketing und Kommunikation darauf hinzuweisen, welche innovativen Technologien die Firma nutzt, besitzt oder entwickelt hat. Für Aussenstehende ist es daher schwierig, zu erkennen, welchen Wert und welches Potenzial die Firma hat. Das kann bei der Suche von Partnern hinderlich sein. Aber auch für die Gesellschaft ist die Geheimhaltung ein Nachteil, weil das sonst in der Patentschrift offen gelegte Wissen der Allgemeinheit und potenziellen Lizenznehmern vorenthalten wird. 

Investoren wollen Patentschutz, nicht Geheimnisse

Und was in der Biotechbranche noch schwerer wiegt: Potenzielle Investoren sind heute sehr vorsichtig, wenn es darum geht, in eine Firma zu investieren, deren Produkte nicht geschützt sind. Für viele Investoren ist eine Patentierung gar Voraussetzung für Verhandlungen. Deshalb ist es oft so, dass Biotechbetriebe in der Anfangsphase ihrer Firmenlaufbahn aus Kostengründen eine Patentierung hinauszögern. Sobald es allerdings darum geht, Investoren oder andere Firmen als Partner zu gewinnen, wird die Patentierung unerlässlich und gewährt guten Schutz. «Ein Patent ist wie ein Pfand für eine Biotechfirma», bestätigt Domenico Alexakis, Geschäftsleiter der Swiss Biotech Association (Verband der Schweizer Biotechindustrie). Spätenstens wenn es darum geht, eine Zulassung für ein Medikament bei den zuständigen Gesundheitsbehörden zu beantragen, ist es mit der Geheimhaltung ohnehin vorbei, denn den Behörden muss alles offen gelegt werden.

Mit dem Patent allein ist der Geschäftserfolg allerdings noch nicht garantiert. Der viel wichtigere Schritt folgt parallel zur Patentierung oder unmittelbar danach: die Abschätzung des Marktpotenzials eines Patents. Welches Potenzial hat die Erfindung auf den Weltmärkten? Welche Konsequenzen hat dies für die Patentstrategie? In welchen Ländern soll das Patent angemeldet werden? «Für kleine Biotechunternehmen ist ein geografisch breiter Schutz zwar mit grossen Kosten verbunden, andererseits ist dies für den Wert des Patentes ein wichtiger Aspekt», so Alexakis. Hier existiert in Europa noch eine Baustelle: Die stark kostentreibenden Übersetzungen in die Landessprachen verteuern das Patentieren enorm und vergrössern den finanziellen und personellen Einsatz bei den KMU unnötig. Aber ist das Potenzial erst ausgemacht, steht einer erfolgreichen Umsetzung des geistigen Kapitals in harte Währung nichts mehr im Weg.
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